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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1973

Norm

ABGB §1152 M

Rechtssatz

Der Zweck der bei Beendigung des Arbeiterdienstverhältnisses zu gewährenden Abfertigung besteht darin, dem

Arbeiter, der seine Arbeitskraft durch viele Jahre hindurch demselben Dienstgeber zur Verfügung gestellt hat, einen

besonderen Vorteil zu gewähren. Damit soll nicht nur seine Treue belohnt, sondern auch der Nutzen, den das

Unternehmen aus der Arbeit des Dienstnehmers gezogen hat, berücksichtigt werden.
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